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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Strukturpolitik

Mit Stichentscheid ihres Präsidenten Leo Müller (mitte, LU) beantragte eine knappe
Mehrheit der WAK-NR ihrem Rat, die Motion Stöckli (sp, BE) zur Schaffung von
langfristigen Finanzierungsmöglichkeiten für Tourismusprojekte im Bereich der
Nachhaltigkeit und Digitalisierung anzunehmen. Wie Kommissionssprecher Markus
Ritter (mitte, SG) in der Herbstsession 2022 erläuterte, sei es sinnvoll, Projekte nicht
nur durch eine Anschubfinanzierung, sondern auf einer längerfristigen Basis zu
unterstützen. Zudem könne das vorliegende Anliegen zusammen mit dem vom
Bundesrat vorgeschlagenen Innovationsprogramm umgesetzt werden, ohne dass
zusätzliche Kosten entstünden. Das vom Bundesrat vorgebrachte Argument, dass die
Unterstützung bereits durch das bestehende Instrument der neuen Regionalpolitik
vorhanden sei, sei nur teilweise stichhaltig, da der Verwaltungsaufwand für derartige
Anträge viel höher sei. 
Eine Minderheit Burgherr (svp, AG) wollte keine langfristigen
Unterstützungsmassnahmen für den Tourismus beschliessen und bei den bestehenden
Instrumenten zur Anschubfinanzierung bleiben. Der Minderheitensprecher verwies
zudem darauf, dass andere Branchen die digitale Transformation ohne staatliche
Unterstützung durchlaufen würden und der Tourismussektor diesbezüglich bereits
bevorzugt werde. Auch Wirtschaftsminister Guy Parmelin warnte, dass es nicht die
Aufgabe des Staates sein dürfe, Tourismusinfrastrukturen langfristig zu finanzieren. Der
Nationalrat überwies die Motion jedoch mit 94 zu 88 Stimmen bei 5 Enthaltungen an
den Bundesrat. Für Annahme der Motion stimmten die Fraktionen der SP, der Mitte, der
Grünen sowie einzelne Vertreterinnen und Vertreter der FDP.Liberalen- und der SVP-
Fraktion. Der Ansicht des Bundesrates folgten die geschlossen stimmende GLP-Fraktion
sowie die grossen Mehrheiten der SVP- und der FDP-Fraktion. 1

MOTION
DATUM: 29.09.2022
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In der Sommersession 2023 behandelte der Nationalrat die Änderung des
Bundesgesetzes über die Regionalpolitik. Mit der Anpassung soll ein neues Instrument
geschaffen werden, um kleine Infrastrukturprojekte – vor allem im touristischen
Bereich – in ländlichen, alpinen und peripheren Regionen mit A-Fonds-perdu-
Beiträgen von je maximal CHF 50'000 unterstützen zu können. Die vorberatende WAK-
NR hatte zuvor mit 14 zu 10 Stimmen beantragt, auf den bundesrätlichen Entwurf
einzutreten. Die bestehende Lösung mit zinslosen oder zinsgünstigen Darlehen habe
sich für diese Art von Infrastrukturen nicht bewährt, da diese zu wenig Cashflow
generierten. Beiträge des Bundes, die nicht zurückzubezahlen sind und mit dieser
Vorlage eingeführt werden sollen, seien deshalb besser geeignet, um kleinere Projekte
zu fördern, so die Kommissionsmehrheit. 

Bundesrat Guy Parmelin zeigte im Rat die Vorteile von solchen Beitragszahlungen auf
und verwies dazu etwa auf entsprechende Pilotprojekte, die sich bewährt hätten.
Kommissionssprecher Markus Ritter (mitte, SG) erläuterte im Rat zudem, dass bei der
Auswahl der zu unterstützenden Projekte die NRP-Fachstellen klare Kriterien anwenden
würden, welche vom Bundesrat in einer Verordnung zu definieren sind. Die Kosten
dürften sich pro Jahr auf maximal CHF 1.5 Mio. belaufen und würden einen
regionalwirtschaftlichen Nutzen für viele Akteure generieren. Die dazu zu
verwendenden Mittel belasteten den Bundeshaushalt zudem nicht zusätzlich, da sie aus
mit dem bestehenden Fonds für Regionalentwicklung stammen würden. 
Eine Minderheit Burgherr (svp, AG) wollte allerdings gar nicht erst auf das Geschäft
eintreten und war der Meinung, dass man besser beim bestehenden Förderregime
bleiben solle. Der Bund müsse hier nicht mit dem «Giesskannenprinzip» neue
Subventionen schaffen, die ohnehin in den Aufgabenbereich der Kantone fallen würden
oder auch durch private Initiativen verwirklicht werden könnten. Diesen Argumenten
schloss sich auch Olivier Feller (fdp, VD) im Namen der FDP-Fraktion an. Mit 121 zu 61
Stimmen bei 3 Enthaltungen trat der Nationalrat trotz Widerstands aus den Fraktionen
der SVP und der FDP auf das Geschäft ein. 
In der Detailberatung befasste sich der Rat mit einem Minderheitsantrag Badran (sp,
ZH), wonach Darlehen oder A-Fonds-perdu-Beiträge nur dann gesprochen werden
können, wenn die Projekte nachhaltige, klima- und umweltverträgliche Gesichtspunkte
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erfüllen. Das Anliegen stiess auch bei der Grünen-Fraktion auf positive Resonanz, da
damit eine nachhaltige Umsetzung der niederschwelligen Infrastrukturangebote in den
Kantonen sichergestellt werden könne, so Kilian Baumann (gp, BE). In der
vorberatenden Kommission war das Anliegen mit 14 zu 10 Stimmen abgelehnt worden,
da es zwar «sympathisch» sei, dieser Grundsatz jedoch im Bundesgesetz über die
Regionalpolitik bereits verankert sei und es deshalb keine zusätzliche Erwähnung
brauche, so Kommissionssprecher Ritter. Mit 98 zu 68 Stimmen bei 1 Enthaltung lehnte
der Nationalrat diesen Zusatz in der Folge auch ab. Die Fraktionen der SP, der Grünen
und der GLP stimmten erfolglos geschlossen zusammen mit drei EVP-Mitgliedern für
den Passus. 
In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat die Änderung mit 123 zu 62 Stimmen
bei 1 Enthaltung an. Die Opposition stammte dabei wiederum aus den Fraktionen der
SVP und FDP. Das Geschäft ging damit an den Ständerat. 2

1) AB NR, 2022, S. 1818 ff.; Bericht WAK-NR vom 18.8.22
2) AB NR, 2023, S. 1229 ff.; Medienmitteilung WAK-NR vom 4.4.23
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